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Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer E-Government-Gesetzes - Stellungnahme

der Arbeitsgemefnschaft der Thüringer Industrie und Handels(<ammern Em Rahmen des

Anhörungsverfahrens zum Referentenonfwurf

Sehr geehrte Frau Minisferin,

zunächst möchte ich ihnen !m Namen der Arbeitsgemeinschaft der Thüringer Industrie- und

Handelskammern für die Möglichkeit einer Stellungnahme im Rahmen des o.g.

Anhörungsverfahrens danken. Wir begrüßen die erneute frühzeitige Einbindung In das für die

Djgitalisierung der Thüringer Behörden wichtigste Gesetz. Der vorliogönde Referentenentwurf

adressiert In erster Linie ergänzende Änderungsbedarfe zum Gesetzesänderungsbeschluss

vom 09.02.2023, In dessen Anhörung wir ebenfalls mitgewirkt haben. In diesem

Referentenentwurf betroffen die ergänzenden Änderungen v.a. die Herausnähme der

Thüringer Landesmedienanstait aus dem Anwendungsbereich des Gesetzes (§ 1 Abs. 4 8,1),

die Verfängerung der Befristungsrsgeiung zur elektronischen Schrlftformersetzung (§ 12)
sowie die rechtssichere Ermögtichung der interkommunalen Zusammenarbeit (§ 27).

Zu den unseren Kompötenzbereich betreffenden Änderungen (§§ 12 u. 27) nehmen wir wie

folgt Stellung;

Zu §12:
Die Erweiterung der Möglichkeiten des elektronischen Schriftformerfordernlsses

(Experimentierklausel in Abs. 2) begrüßen wir grundsätzlich, Zu dieser Bewertung sind wir
bereits in unseren vergangenen Stellungnahmen vom 30.03. und 20.10.2022 gekommen.
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Auch hatten wir angeregt, dass der übsr^angszeitraum, der mit dem nun vorHegendem

Gesefczesentwurf nochmals bis 31. Dezember 2029 verlängert werden soil, gekoppelt werden

solEte mit einer regelmäßigen AufKlärungskommunflotJon des Landes, um Verfahrensbeteiligte
über Neuerungen und perspektivische Zielsetzungen zu informioren.

Bei der Bewertung des Ermessens, flexiblere Formen zuzulassen, sollte tm Sinne einer

DEenstlefstungsmentailtät stets der Effjzlenzgewlnn für Bürger und Unternehmen maßgeblich
sein. Die Anwendung flexiblerer Lösungen darf nicht nur einseitig daran ausgerichtet werden,

Prozesse für die Vewaitung zu erteichtern.

Abschließend hatten wir ebenfalEs bereits angeregt, d?iss die zentrale Stelle des Landes die

zugelassenen weiteren Formen der elektronischen Abwicklung von Verwaltungsverfahren

nicht nur dokumentiert, sondern diese auch einer Evaluation unterzieht. Hier läge es naho, die

Nutzer - also Bürger oder Unternehmen -, die tm behördliohen Kontakt standen, zu befragen.

Dies könnte in einem werteren Schritt enregen, elnheitiiche Standards zu schaffen.

Zu § 27:
Die rechtssfchere Ermöglichung der interkominunalen Zusammenarbeit wird Im Sinne einer

effizienteren Nutzung durch den gemeinsamen Betrieb oder die gemetnsame Nutzung von !T"

Infrastruktur (Rechenzsntren) aus Effizienzgründen befürwortet (dealerweise führt dies auch

zu geringeren Kosten und damit Haushaltseinsparungen bei den Kommunen,

Mit freundiichen Grüßen

Hauptgeachäftsführerin der Industrie- und Handetskammer Erfurt
im Auftrag der ArbeltsgemeJnschaft dar Thüringer Industrie" und Nandelskammern
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